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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als regionale Vertreter des LNV und des NABU BW, nehmen wir im Rahmen der Offen-
lage wie folgt Stellung: 
 
I. Vorbemerkung 
 
Verfahrenstechnisch und inhaltlich stellt die vorliegende Änderungsplanung zur Erweite-
rung des Steinbruchs „Edelfrauengrab“ ein bemerkenswerter Sonderfall dar. Einerseits 
taucht der Eingriffsort weder als „Vorranggebiet zum Abbau“ noch als „Vorranggebiet zur 
Sicherung von Rohstoffen“ in dem vor wenigen Jahren (2017) novellierten Regionalplan 
des Südlichen Oberrheins auf. 
Im Weiteren erfolgt der Eingriff, teilweise oder ganz in insgesamt 5(!) klassifizierten Na-
turschutzkategorien: Landschaftsschutzgebiet Gottschlägtal …, 2 gesetzlich geschützte 
Biotope, FFH-Schutzgebiet, Vogelschutzgebiet und als hochrangigste Einheit das Natur-
schutzgebiet „Gottschlägtal-Karlsruher Grat“. 
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Zur Darstellung dieses Sonderfalls hier noch zwei weitere Sachverhalte: 
 
1. Fakt ist, dass im Genehmigungsverfahren 1982 dem betroffenen Anlieger Schweiß, 
Ottenhöfen, Bosenstein 2 als Gegenleistung für dessen Rücknahme seines Wider-
spruchs versprochen wurde, dass zukünftige Erweiterungen in Richtung seines Anwe-
sens unterbleiben würden. Diese Absprache erfolgte in der vom damaligen Bürgermeister 
anberaumten Gesprächsrunde zwischen dem Steinbruchbesitzer, BM und Herrn 
Schweiß. Tatsache ist, dass mit den vergangenen und zukünftigen Erweiterungen des 
Steinbruchs der Abstand zwischen Abbruchkante  und  Anwesen Schweiß von früher 
etwa 250, aktuell 160 und zukünftig auf ca. 120 m sukzessiv verringert wurde bzw. wird. 
Insofern sehen wir hier eine erhebliche Beeinträchtigung und in der Folge ein legitimes 
Schutzinteresse (Schutzgut Mensch, Wasser usw.) der Familie Schweiß gegeben. 
 
2. Aus unserer langjährigen Erfahrung an raumordnerischen Verfahrensbeteiligungen mit 
Institutionen und Behörden sind wir weder über das bisher abgelaufene Prozedere noch 
über dessen Ergebnisse überrascht. Sachlage ist, dass im o.g. Suchlauf zur Fortschrei-
bung des Regionalplans (Bereich Rohstoffe) über ein Dutzend Steinbruchstandorte im 
Gebiet des RVSO detailliert vorgestellt, bewertet und letztlich abgesegnet wurden. Auf-
grund der schon damals vorliegenden regionalplanerischen Freiraumfunktion „Natur-
schutzgebiet Gottschlägtal“, sah man keine Möglichkeit, eine Erweiterungsoption ins Ver-
fahren einzubringen. 
In der Folge sollte sich dann für den gerade neu abgeschlossenen Regionalplan genau 
das herausstellen, was der Leiter des RVSO als „dynamischen Entwicklungsplan“ cha-
rakterisierte. Es reichten ein paar informelle Gesprächsrunden (RVSO, RP, LRA, UNB, 
Forstbehörde usw.) zur 180 Grad Wende, bei der im Weiteren sowohl auf ein regional-
planerisches Zielabweichungsverfahren als auch auf ein vorgeschaltetes Raumord-
nungsverfahren verzichtet wurde. Stichwort Arbeitsplätze und Systemrelevanz.  
Dazu: Der Steinbruch hat, wie drei weitere Betriebe in BW, die Zulassung zur Gleisschot-
terlieferung (DB) und wirbt u.a. auch damit, den Flugplatz Stuttgart zu bedienen. 
 
II. Sachstand 
Entsprechend den Unterlagen stellt sich dieser wie folgt dar. 
 
1. Aktuell 
Das Betriebsgelände ist seit Beginn (1926) bis heute auf ca. 33(!) Fußballfelder Größe 
angewachsen. Dazu gehören 18,8 ha Abbaufläche und 5,5 ha Außenbetriebsfläche = 
24,3 ha. Der Steinbruch dient dem Abbau von rotem und grauem Phorphyrgestein für 
verschiedene Verwendungszwecke im Gleis-, Tief- und Hochbau. Der Betrieb hat etwas 
mehr als 4 Dutzend Mitarbeiter, im Jahresmittel werden ca. 160.000 cbm = 350.000 t 
Gestein abgebaut und abtransportiert. Im Durchschnitt erfolgen im Jahr ca. 100 Gewinn-
sprengungen. Der Ersteingriff auf das gesprengte Gestein erfolgt durch Schaufellader, 
Muldenfahrzeuge und einen großen Vorbrecher. In der Folge wird das Rohmaterial über 
einen Komplex von Brech-, Sieb-, Misch- und Waschanlagen weiterverarbeitet und als 
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Endprodukte in Silos und Halden abgelagert. Der Abtransport erfolgt ausschließlich durch 
jährlich fast 16.000 LKW-Fuhren. Mit den Leerfahrten entstehen damit – bei 250 Betriebs-
tagen/a – ca. 125 LKW-Fuhren pro Tag. Der bahnbetriebene Abtransport ab dem Zwi-
schenlager Bahnhof Ottenhöfen hat mit einer Menge von 30.000t/ar nur einen einstelligen 
Prozentanteil am gesamten Gesteinsvolumen. 
 
Das Gelände befindet sich im Naturraum des bewaldeten Nordschwarzwaldes in einer 
mittleren Höhenlage von +/- 450m NN. Es liegt eine extrem topografische Situation durch 
die über 200 m Höhendifferenz vom Talniveau (382m N.N.) bis zur oberen Abbaugrenze 
(610m N.N.) vor. Landschaftsdominant ist der Stufenverlauf mit seinen hohen, nackten 
Felswänden auf einer relativ kurzen Entfernungsdistanz.  
 
Die gegenwärtige Abbaugenehmigung aus dem Jahr 2011 geht noch bis ins Jahr 2029. 
Bisher nicht abgebaute Teilflächen (ca. 1,5 Mio. cbm) und insbesondere eine ca. 60 Tie-
fenmeter umfassende Erweiterungsoption („große Rohstoffreserven“) bis auf das Talni-
veau ergeben umfangreiche Reservevolumen. Es ist absehbar, dass auch in Zukunft die 
Gesteinsvarietäten und insbesondere der betriebswirtschaftliche Abwägungsprozess 
zwischen Erweiterung oder Tiefenabbau die Entscheidungen für weitere Expansionsbe-
strebungen bestimmen werden.  
 
2. Zukünftig 
Die Erweiterung soll auf zwei zu 99% bewaldeten Teilflächen erfolgen. Sowohl die süd-
östliche (1,4 ha) als auch die nordöstliche (0,6 ha) Erweiterungsfläche sind bis auf einen 
kleinen Randbereich Staatseigentum (Land BW). Nach Abholzen des bedeckenden Wal-
des und vollständiger Entfernung des Waldbodens soll innerhalb eines Zeitraums von ca. 
13 Jahren 2 Mio. cbm Rohgestein stufenförmig abgebaut werden. Dies entspricht dem 
Gesamtvolumen von fast 3.000 stattlichen Einfamilienhäusern.  
 
III. Stellungnahme 
Diese nehmen wir entlang der thematisierten Schutzgutkategorien wie Landschaft, Was-
ser, Biotop (Flora/Fauna) und Boden vor. Grundlage dafür stellen insbesondere die Aus-
sagen des Landschaftspflegerischen Begleitplans mit seinen verbal/argumentativen und 
rechnerischen Bestands-, Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen dar. 
 
1. Schutzgut Landschaft 
Die 5fache naturschutzbezogene Klassifikation des Eingriffsgebiets ist auch ein prägnan-
tes Indiz für dessen bisherige funktionale und ästhetische Bedeutung im Landschafts-
raum Gottschlägtal/Edelfrauengrab. Eine Landschaftskulisse, bestehend aus einem  
Dreiklang von enger Talsohle, Bach und flankierenden Bergrücken mit den jeweils stand-
orttypischen Pflanzengesellschaften. Kleinere natürliche Felsformationen sind dort, auch  
durch ihren spärlicheren Bewuchs,  erkennbar. 
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Zweifelsohne ist der Umfang und das schroffe Abbauprofil des bestehenden Steinbruchs 
das dominierende Vorbelastungsmoment, so dass die zwei Erweiterungsflächen als Aus-
fransen eines Störfaktors in einen sensiblen Naturraum einzuordnen sind.  
 
 
 
Fazit 
Der Störfaktor wird – trotz späterer Sukzessionskulisse – substantiell wirksam sein und 
in keinster Weise mit den gelegentlich anzutreffenden natürlichen Felsbildungen (Karls-
ruher Grat) zu vergleichen sein. Diese offene Wunde ist insbesondere von dem Hochpla-
teau um das Blöchereck/Holderbrünnele einsehbar.  
 
2. Schutzgut Boden 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Waldbodens ist seine Ausgleichsfunktion im Wasser-
kreislauf. Hydrogeologisch wirkt der gewachsene Ober- und Unterboden als ein einziger 
Schwamm, der sowohl bei Regen als auch bei der Schneeschmelze das Wasser auf-
nimmt, speichert und durch den sog. Interflow langsam abführt. Dadurch werden die na-
türlichen und künstlichen Quellen, die abfließenden Gräben und Bäche (Gottschläg – und 
Flautzbach) und letztlich auch der entfernter liegende Grundwasserkörper kontinuierlich 
gespeist.  
Mit dem Abtragen des Bodens wird dieser Prozess grundlegend gestört. Große, nackte 
Steilwände, verdichtete Rohböden auf den schmalen, waagrechten Flächen sorgen 
schon bei geringer Regenmenge für eine völlig atypische hydrogeologische Situation. Bei 
sog. Starkregenereignissen verschärft sich diese Situation nochmals, so dass die Groß-
mengen an schnell abfließenden und stark sedimenthaltigen Oberflächenwasser in Rück-
haltebecken gespeichert und geklärt werden müssen.  
Trotz künstlicher Speicherbecken entsteht bei jeder Erweiterung ein zunehmendes Ge-
fährdungspotential für die Gewässermorphologie, Gewässergüte und Fauna/Flora der 
ableitenden natürlichen Bachabschnitte. 
 
Fazit 
Für uns besteht kein Zweifel darüber, dass neben dem Klimawandel insbesondere auch 
der fortlaufende Verlust der natürlichen wasserspeichernden Schichten in den oberen 
Wassereinzugsgebieten durch Besiedlung, Straßenbau und eben auch durch Steinbrü-
che zu den immer häufiger werdenden konträren Situationen von langen Niedrigwasser-
perioden bzw. Hochwasserereignissen führt. 
 
3. Schutzgut Boden 
Der über dem Felsgestein liegende Waldboden ist das natürliche Endprodukt eines über 
jahrtausend (Eiszeit) währenden Bodenbildungsprozesses. Die Bodenkunde nennt vier 
Grundfunktionen (natürliche Fruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Fil-
ter/Puffer und neuerdings auch dessen CO2 Speicherfähigkeit). Festzustellen ist, dass 
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auf diesen Böden die Forstwirtschaft – wie im ganzen Schwarzwald – Wälder angelegt, 
gepflegt und bewirtschaftet hat. 
Der Gutachter verwendet hier jetzt einen spezielle Bewertungsmethodik für den Waldbo-
den mit dem Terminus des „Sonderstandorts für natürliche Vegetation“. Diese Ausnah-
mebewertung, die jenseits der drei üblichen Bodenfunktionsbewertungsklassen (in der 
Spanne von 0 – 4) angelegt ist, weist dem Boden von vorn herein den absoluten Höchst-
wert von 16 ÖP/qm zu. Im Vergleich dazu haben die besten und fruchtbarsten Böden in 
der Regelbewertung einen durchschnittlichen Wert von 11 – 12 ÖP/qm. 
Somit kommt es, bei fast 2/3 Flächenanteil der Regosol-, Braunerde-Regosolböden zu 
einem Ausgangswert von 198.400 ÖP (12.400 qm x 16 ÖP), während die restlichen Bo-
denformen (0,76 ha) einen Wert von 45.018 ÖP (7.600 qm x 5,9 ÖP) erbringen.  
In der Berechnung des zukünftigen Bodenzustandes im Steinbruch wird auf dessen gan-
zer Fläche, also auf den insgesamt 1,93 ha steil aufragenden Felswänden, den schmalen 
Abbausohlen und der unten liegenden Steinbruchfläche, den zukünftigen Fest- und Lo-
ckergesteinsrohböden der Spitzenwert von 16 ÖP/qm, d.h. insgesamt 308.800 Boden 
Ökopunkte zugemessen. 
Die Arbeitshilfe der LUBW (Bodenschutz 24) schreibt nun beim Thema 4.2 „Bewertung 
von Eingriffen/Abgrabungen“ folgendes: Meistens wird bei einem Geländeeinschnitt der 
leistungsfähigste Teil des Bodenkörpers entfernt. Der verbleibende „Restboden“, der 
meist mit einer Oberbodenschicht überdeckt wird, bietet die Möglichkeit zum Pflanzen-
wachstum aber ein verringertes Wasserrückhaltevermögen und eine eingeschränkte Fil-
ter- und Pufferleistung. In der Regel wird für den verbleibenden Bodenkörper nach dem 
Eingriff eine Wertstufe von 1 (Anm. = 4 ÖP/qm) angenommen. 
Ganz in dieser LUBW-Methodik bewegt sich das aktuelle Steinbrucherweiterungsgeneh-
migungsverfahren im 6 km entfernten Ossola Betrieb in Waldulm. Dort werden den ge-
samten neu entstehenden Steinbruchböden, also Fest- und Lockergesteinsrohböden in 
ihrer Funktion als Substrat des Rekultivierungsaufwuches ein Wert von 4 ÖP/qm zuge-
messen. Bei diesen benachbarten Steinbruchbilanzen ist die methodische Diskrepanz 
beim Schutzgut Boden frappierend, sie beträgt 4 ÖP zu 16 ÖP oder 1:4. 
 
Fazit 
Obwohl der vorhandene Waldboden zu 100 % abgetragen wird, obwohl dann nur noch 
Gesteinsrohböden als Ersatz – der Gutachter verwendet hier den Begriff „Ausgleich“ – 
vorhanden ist, wird ein Boden-Öko-Plus von 66.000 ÖP herausgerechnet. Auch hier 
scheint der Naturaspekt „Boden“ vom Eingriff nur zu profitieren. Abgrabungsboden sticht 
gewachsenen Waldboden! 
Erwähnenswert noch, dass der Gutachter, angesichts der gewählten Ausnahmebewer-
tungsmethodik „Sonderstandort für natürliche Vegetation“, dann doch auf eine weitere 
Einspeisung des rechnerischen Überschusses verzichten will. 
 
 
4. Schutzgut Biotop (Flora/Fauna) 
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Hier kann durch verschiedene Gutachtenteile (Kartierung usw.) auf ein umfangreiches 
Datenmaterial zurückgegriffen werden. Die Eingriffsbewertung in dem Dreischritt aus Be-
stand, zukünftigem Zustand und Ausgleich erfolgt hier entlang den vor der Novellierung 
stehenden ÖKVO-Tabellen. 
Vereinfacht dargestellt, gilt es hier, den Biotopwert von 2 ha Bergwald, den Wert interner 
Ökoauflagen bezüglich Betrieb und Struktur im zukünftig stark zerklüfteten Erweiterungs-
gebiet und last but not least den Ansatz externer Ausgleichsmaßnahmen gegen einander 
aufzurechnen. 
Die ökologische Bestandskartierung weist im südöstlichen Areal drei Biotoptypen 
(Hainsimsen-Traubeneichenwald mit 0,3 ha, strukturierter Mischbestand aus Laub- und 
Nadelbäumen mit 1,1 ha und ein kleinflächiges Felsenbiotop mit 0,03 ha) auf. Der durch-
schnittliche Biotopwert, des in Teilen mit gesetzlich geschützten Biotopen (23 %) bestück-
ten Areals, beträgt 25,6 ÖP/qm. Im nordöstlichen Bereich liegt ein Nadelbaumbestand 
(0,53 ha) in typischer Ausprägung und einem Biotopwert von 14 ÖP/qm vor. Hinzu kommt 
ein kleiner Schotterweg (0,07 ha) mit einem Wert von 2 ÖP/qm. Der Durchschnitt beträgt 
also hier 12,5 ÖP/qm. 
 
Entsprechend den vorliegenden klima-, wasser-, boden- und aufwuchsbezogenen Bio-
toptypen findet sich dort eine ganz typische Fauna aus Vögeln, Säugetieren, Reptilien, 
Insekten, Spinnen usw. 
 
Mit dem Abholzen des gesamten Aufwuchses, dem vollständigen Abtragen des Ober- 
und Unterbodens und dem darauf folgenden hufeisen- und stufenförmigen Gesteinsab-
bau in weit über Kirchturmhöhe, erfolgt ein radikaler Einschnitt in das sensible Geflecht 
der dortigen Biozönose – und das über weite Zeiträume. 
 
Im Rahmen dieser schriftlichen Stellungnahme beschränkten wir uns auf eine verein-
fachte Darstellung der internen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-
men. Hier sind zu nennen: zeitenbezogene Vermeidungsmaßnahmen (V1 – V4), CEF-
Auflage in Form der Anbringung von 6 Nistkästen, 5 Rekultivierungsmaßnahmen durch 
Anlage von Felswänden, Entwicklung offener Felsvegetation, Schaffung von wechsel-
feuchten Biotopen/Kleingewässern und ausdauernder Ruderalvegetation (Sohlenbe-
reich),  Ausbildung eines Sukzessionsgehölzes auf einem Erdwall und dann noch die 
Herstellung eines Ersatz-Schotterweges.  
Die rechnerisch ermittelte Gesamtbilanz des Vorher/Nachher zeigt das gängige Muster: 
Die Natur profitiert vom Eingriff! Auf der 2 ha Eingriffsfläche ein Ökoplus von 48.350 ÖP, 
konkret steigt der mittlere Biotopwert bei der Transformation vom Raumtyp Wald zum 
Raumtyp Steinbruch von 21,8 ÖP/qm auf 24,2 ÖP/qm. 
 
Der Ökogewinn von fast 50.000 ÖP auf den 2 ha wird dann noch durch die Aufwertungs-
maßnahmen auf einer gemeindeeigenen Waldfläche (0,63 ha) um 37.800 ÖP zusätzlich 
gesteigert, sodass unterm Strich ein dickes Plus von 86.000 ÖP den Entscheidungsträ-
gern präsentiert werden kann. 
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Nicht unerwähnt bleiben sollten hier zwei bemerkenswerte Details der tabellengestützten 
Rechenoperationen sein:  
1. Ein Drittel der zukünftigen Eingriffsfläche sind steile Felswände mit 80% Neigung. Auf-
grund der Steilheit – so der Planer – besitzen die Felswände nur eine beschränkte Be-
siedelungsmöglichkeit. Trotzdem wird der Planbiotopwert hier mit 18 ÖP/qm angegeben. 
Hier sollte man mal einem Obstbauern erklären, dass dessen Obstwiese mit einer arten- 
und blühreichen Extensivwiesenmischung regionaler Herkunft, mit baumhochstämmigen 
lokaltypischen Sorten und mit der Auflage des zweimaligen Mähens pro Jahr und dem 
Abräumen des Mähguts, wir sprechen also hier von einem streuobstähnlichen Biotop 
(Planwert), mit 17 ÖP/qm im Gegensatz zur spärlich begrünten Felswand auf Platz 2 
liegt. Genauso erstaunt dürfte er sein, wenn er erfährt, dass die zukünftige Sukzessions-
szenerie aus Zwergstrauch- und Ginsterheide (auf der Hälfte des Steinbruchs) mit 31 
ÖP/qm fast den doppelt so hohen Ökowert besitzt wie sein oben beschriebener Streu-
obstbestand (17 ÖP/qm). 
2. Unmissverständlich muss in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen wer-
den, dass in dem Verfahren Ossola/Waldulm die Rekultivierungsbilanz im Gesamtge-
lände mit durchschnittlich 11 ÖP/qm weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Bio-
topwertes im Ottenhöfener Verfahren (24,2 ÖP/qm) aufweist. 
 
Fazit 
Das Naturlifting im Verfahren Bohnert gründet sich auf Rechenoperationen, die auf den 
o.g. Maßnahmenkatalog aufbauen. Dennoch werfen die vorgenommenen Ansätze – im 
Vergleich zu anderen Gutachten – grundsätzliche Fragen der Bewertungsmethodik auf.  
In der Praxis wird dieses Konglomerat aus einzelnen Maßnahmen ein hohes Maß an 
Ausdauer, Sorgfalt, Fachwissen, Abstimmungsprozessen, Erfolgskontrollen usw. erfor-
dern. Und das Ganze im Wirkungsgefüge eines auf Wirtschaftlichkeit ausgerichteten 
Steinbruchbetriebs mit seinen bekannt robusten Betriebsabläufen von Bohrungen, 
Sprengungen, Baggerarbeiten, Transport mit überschweren Fahrzeugen, Brechanlagen, 
Wasch- und Siebvorgängen, d.h. eine allgegenwärtige Szene aus Erschütterungen, Lärm 
und Staub. Hier zeichnet sich schon im Vorfeld – vorsichtig ausgedrückt – eine substan-
ziell und andauernde Theorie-Praxis-Diskrepanz auf. 
Diese nicht aus der Welt zu schaffende Dilemmasituation möge bespielhaft in der Aus-
wahl von drei Textstellen aus dem umfangreichen Maßnahmenkatalog dargestellt wer-
den. Wir zitieren wörtlich: 
 
„Berücksichtigung der Felsenschwalbe bei der Abbauplanung (V2) 
Die Felswände im Osten und Südosten des Steinbruchs und somit auch die der Erweite-
rung Südost stellen potentielle Nisthabitate für die Felsenschwalbe dar. Um einen Abbau 
während der artspezifischen Brutzeit d.h. von Anfang Mai bis Ende August zu gewähr-
leisten, könnten zur Vermeidung einer Ansiedlung in den betreffenden Felspartien nach 
Möglichkeit vor der Fortpflanzungszeit, d.h. im Winter, glatte Wände ohne geeignete Nist-
platzstrukturen (überhängende Simse, Spalten, Höhlungen) hergestellt werden. 
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Hierzu eine Anmerkung: 

Bei der Felsenschwalbe handelt es sich um eine so seltene Art, dass Brüten außerhalb 
von Bayern der Deutschen Seltenheitskommission mit Dokumentation gemeldet werden 
sollen. Felsenschwalben beziehen ihr Brutareal bereits bis zu zwei Monate vor Brutbe-
ginn. (Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, P. Südeck, et. 
al.2005) Die Aussage des Gutachters, dass keine „wertgebende Arten“ vom Vorhaben 
betroffen wären, ist somit zu hinterfragen.  

Gewässerbeanspruchung außerhalb der Fortpflanzungszeit der Amphibien (V3) 
Zum Schutz potentieller europarechtlich und national geschützter Amphibienarten (u.a. 
Gelbbauchunke, Springfrosch, Erdkröte, Grasfrosch) sollen die auf der Steinbruchsohle 
gelegenen Gewässer nur außerhalb der Fortpflanzungszeit der Amphibien d.h. von Mitte 
Oktober bis Ende Februar beansprucht werden. 
 
Anlage von Felswänden (R1) 
… Um der im Steinbruch seit jüngster Zeit vorkommenden Felsschwalbe geeignete Nist-
habitate zur Verfügung zu stellen, sollten die Wände in einigen Abschnitten v.a. überhän-
gende Simse aufweisen. Damit die Wände auch für andere Felsbrüter (Uhu, Kolkrabe) 
als Brutplätze genutzt werden können, sollten sie zumindest eine Nische bzw. einen Vor-
sprung aufweisen…“ 
 
 
In der Tat sehr detailliert, idealtypisch und sehr viel Konjunktiv! 
 
Fasst man die beiden rechnerischen Bilanzen der zwei Schutzgüter Boden und Biotop 
zusammen und vergleicht man sie mit den o.g. Verfahren Ossola, so wird auch in der 
Gesamtschau etwas ganz deutlich: Bei gleicher Ausgangslage Bergwald, bei gleicher 
bergmännischer Abbautechnik und gleichen Erfordernissen der Steinbruchrekultivierung 
eine überaus bemerkenswerte Diskrepanz. Die rekultivierungsrelevante Boden-und Bio-
top-Gesamtbilanz liegt in Waldulm bei knapp über 150.000 ÖP pro ha, in Ottenhöfen bei 
fast 400.000 ÖP pro ha. Angefügt werden muss, dass von unserer Seite beim Verfahren 
Ossola (Stellungnahme vom März 2021) Klärungsbedarf über die angesetzten Bilanzie-
rungswerte angefordert wurde. 
 
5. Ersatzaufforstung 
Da auf der gesamten Eingriffsfläche die oben beschriebenen Waldareale sowohl in der 
Abbauphase als auch in der Zeit nach der Auflassung in Gänze verschwinden werden, 
bedarf es nach dem Landeswaldgesetz einer Ausstock-Genehmigung und einer Ersatz-
aufforstung. Flächengröße und Art dieser Ersatzaufforstung orientiert sich ebenfalls am 
Umfang, Charakter und den Funktionen des ausgestockten Waldes. Die Waldareale im 
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Eingriffsbereich haben 4fach Funktion in Form von Bodenschutzwald (tlw.), Immissions-
schutzwald, Sichtschutzwald und Erholungswald.  
 
Die Ersatzaufforstungen sollen, so die Planung, auf zwei Ersatzflächen stattfinden.  
 
Fläche A: Gemeinde Mühlenbach; südlich gelegenes Seitental bei Haslach (Kinzigtal); 
ca. 35 km Luftlinie vom Eingriffsort; 2,75 ha Aufforstung auf einer südöstlich exponierten 
Wiese, die zusammen mit dem auf der anderen Hangseite liegenden Wiesengelände die 
typische landwirtschaftlich genutzte Offenlandkulisse Schwarzwälder Seitentäler abbildet 
(„Buchholzenhof“). 
Die Aufforstung (40% Laubwaldanteil) war schon lange genehmigt und auch durchgeführt 
worden, der Erwerb erfolgte aus dem Großpool der Flächenagentur BW. 
 
Fläche B: Gemeinde Gengenbach; südwestlich gelegenes Seitental der Kinzig, ca. 23 km 
Luftlinie vom Eingriffsort. Im Regionalplan ist der Bereich um den „Strohhof“ als Vorrang-
gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege bzw. Biotopverbund/Generalwildwegeplan 
klassifiziert. Im engen Seitental liegen mehrere gesetzlich geschützte Offenlandbiotope 
vor, während die höheren Hanglagen – wieder ganz typisch – vollständig vom Wald be-
deckt sind. Im engen Talbereich sollen vierTeilflächen (ca. 2,08 ha) mit dem gängigen 
40% Laubanteil aufgeforstet werden. Dazu bedarf es einer gesonderten Genehmigung, 
da auf einer großen, zur Aufforstung vorgesehenen Teilfläche, ein gesetzlich geschütztes 
Offenlandbiotop lag. 
 
Fazit 
Der Totalverlust von ca. 2 ha Wald auf Ottenhöfener Gemarkung soll über fünf Teilflächen 
Ersatzaufforstungen (ca. 4,8 ha) in 35 bzw. 23 km Entfernung kompensiert werden. Die 
Neubestockung mit Wald erfolgt ausschließlich auf traditionell genutzten, hofnahen Of-
fenlandflächen statt, sodass hier, kontraproduktiv zur sonstigen Bemühung der Offenhal-
tung der Schwarzwaldlandschaft, das prägende Landschaftsbild immer mehr beeinträch-
tigt wird. 
 
 
IV. Zusammenfassung 
 
Die geplante Erweiterung des Steinbruchs im Naturschutzgebiet bewerten wir als einen 
erheblichen Eingriff. Die dazu aufgeführten Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen in den verschiedenen Schutzgutkategorien halten wir lediglich im Be-
reich Biotop für punktuell wirksam. Der mit dem Eingriff irreversible Verlust gewachsener 
Böden und die dadurch sowohl im Eingriffsareal als auch im näheren Umfeld verschlech-
ternde hydrogeologische Situation verbleiben als nicht gelöste Problemfelder. 
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Diese Problemsituation sehen wir auch in den substanziellen Schwachstellen in Inhalt 
und Handhabung der gegenwärtigen ÖKVO und dem aus unserer reichhaltigen Erfah-
rung und Studien belegten Auseinanderklaffen von umfangreich formulierten Ausgleichs-
planungen und deren konkreten Umsetzung.  
 
Aus vorgetragenen Gründen lehnen der LNV und der NABU die Erweiterung des Stein-
bruches ab. 
 
V. Schlussbemerkung 

Die Steinbrucherweiterung „Edelfrauengrab“ in einem Naturschutzgebiet ist nur eine Fa-
cette eines permanenten und massiven Siedlungsdrucks in unserer Region, dem Orten-
aukreis. Es ist gleichzeitig ein typisches Beispiel dafür, wie die beteiligten Akteure aus 
Wirtschaft, Politik und Behörden diesem Wachstumsdruck von Straßenbau, Gewerbe-
ansiedlung, Freizeiteinrichtungen, Neubausiedlungen (u.a. §13b BauGB), Deponien, 
Kieswerke, Steinbrüche usw. nachgeben. Der Prozess wird politisch forciert (Wachs-
tum, Wohlstand, Arbeitsplätze Systemrelevanz) und in den Verfahren mit dem Wohl-
fühlbegriff des „planerischen Ausgleichs“ oder gar dem rechnerischen „Gewinn für die 
Natur“ legitimiert. Selbst in raumordnerische Reservate wie Naturschutzgebiete, FFH-
Schutzgebiete, Vogelschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope, regionale Grün-
züge, regionale Grünzäsuren, Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege, usw. 
scheut man sich nicht permanent und großflächig einzugreifen. Durchlöchert, zerschnit-
ten und umgesiedelt wird der schwächste Teil, die Natur, zur gefügigen Manövrier-
masse.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Peter Huber           Franz Panter 


